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Notwendigkeit vorliegt, das Sakrament öch Ciner
E anderer penden, wie das auf einem Schlachtim Kriege vorkommen kann); und falls nach Beendigunger Salbungen noch Zeit bleibt, o ergänzt man die kirchlichen (Ge
bete In keinem Falle kommt ES vor, daß bedingungsweiſer
Ausdrücke ſich bedienen habe.“

Hieraus geht hervor, daß Andronikus Iun einem folgenſchweren
Irrtum ezügli des euen Detrets März 1917 befangen iſt
Um die Notwendigkeit göttlichen Geſetzes, welches die Gültigkeit des
Sakraments ſicherzuſtellen ezweckte, handelt ES ſich gar U ſon⸗dern nuLr die Notwendigkeit kirchlich poſitiven Geſetzes, welches
nie ſo eit geht, daß EeS durch ſeine Befolgung das Seelenhei einer
Reihe Gefährdeter un rage Ellen V Mithin kann Andronikus
mn den ihm etwa vorkommenden Fällen ruhig eine alte Praxis bei⸗
behalten. Freilich, würde EL nUuL einige wenige er Gefährdete
3 alben gehabt aben, daß mn ein paar Minuten geſchehen
waäre: dann hätte er an den noch Ueberlebenden die einzelnen S  QAl
bungen mit ihrer vollen Form nachzuholen. Würde jedoch ein eit
raum von ungefähr einer Viertelſtunde oder mehr darüber veu—

trichen ein, fehlte die ſichere Einheit des Saktraments bei den
einzelnen zwiſchen der erſten Salbung d den jetzt erſt folgenden
weiteren Salbungen: folgerichtig wären dieſelben dann 3 unter⸗—
aſſen. (Siehe darüber Alphons. 724.)

Valkenburg (Holland) Aug Lehmkuhl U òI4h‚?ñdduAI
II (Meßapplikation.) Der Pfarrer Marius verkündigt Iu

ſeiner Gemeinde bezüglich etwaiger Meßſtipendien, die man ù geben
gedächte, folgendes: Diejenigen, 4 Militärdienſt gerufen
würden und gerne eine heilige Meſſe zelebriert aben ollten, möchten
nicht einzeln für ſich eine heilige Meſſe fordern, ſondern CS möchten

mehrere zuſammentun Ud ern gemeinſames Stipendium geben,
ETL Uur dann für dieſe gemeinſam die heilige NY

(e

ſſe leſen. Ebenſo
möchten diejenigen, E Ann Allerſeelentage eine heilige Meſſe
für die hrigen wünſchten, gemeinſam ein Meßſtipendium zuſammen⸗
egen; EL würde dann, wie vorhin, für alle gemeinſam die heilige
Meſſe aufopfern Er könne nämlich keine 5 oder 60 Einzelſtipendien
annehmen; dieſen könne Mm der vorgeſchriebenen Zeit genügen.

Auf dieſe Weiſe Tzielt der Pfarrer jedo erheblich größere
Stipendien, als bei Honorierung der üblichen Einzelmeſſen
erzielen würde aher ommt jetzt der Zweifel, ob das Verfahren
des arrers N einem unerlaubten Meßhandel glei ſei und ob
EL gar den letzteren gerichteten kirchlichen raſen 9e  ———  —  unterl

Antwort Unzweifelhaft kann eine heilige eſſe für die An  ·
liegen mehrerer aufgeopfert werden Ob dann die einzelnen die
gleiche haben, als wenn für jeden einzelnen eine heilige Meſſ
aufgeopfer würde, —.

ſt allerdings eine andere rage Bezüglich



des Mitiwertes iſt dies zwar u gewiſſem Sinne annehmbar, 611
dieſer für die einzelnen bemeſſen ird nach der Feſtſetzung de freigebigen ud gnädigen Willens der göttlichen Barmherzigkeit. Be
züglich des Genugtuungswertes iſt aber die begründetſte Uſt

Vdaß dieſer bO rata auf die einzelnen eTltei vir Vgl hierüber des
Er60 mor. I1 II, II 250 ff.) Weil ES bei der Zuwendung
MN Verſtorbene vorzüglich auf den Genugtuungswert ankommt, Iiſt für dieſe unzweifelhaft vorzuziehen, daß für die einzelnen eine
heilige Meſſe zelebriert werde, und C würde dem Pfarrer nichtſtattet ein, eine Pfarrangehörigen dahin unterweiſen, als ob den
Verſtorbenen ebenſo gut Urch die eine Meſſe für viele geholfenwürde. Was den Schutz der Lebenden erri  * ⁰ kann der Pfarrererklären, daß möglicherweiſe btt vermöge der heiligen Meſſe den⸗
ſelben Schutz würde angedeihen laſſen, für lele ùſaiumenoder für jeden einzelnen die heilige Meſſe zelebriert CT

In allen Fällen aber iſt ES ſtatthaft, venn die Stipendiengeberdamit einverſtanden ſind, eine Meſſe für alle oder nach der Meinungaller, PIO rata aufzuopfern, welche und 12e na  em die einzelnen
3u dem einen Stipendium beigetragen haben. D  e Höhe des Sti
pendiums iſt nach oben hin ins Belieben der Stipendiengeber geſtellt.Dadurch alſo, daß nach dem freien Willen der Geher das Stipendiumbher wird als das der gewöhnlichen axe, begeht der Pfarrer keine
Ungerechtigkeit. Würde er ſein Verfahren I dem Zweck erſonnenhaben, durch höhere Stipendien ſeine Einnahmen vergrößern,wäre dies ein für den Prieſter unwürdiges Verfahren; doch einer
kirchlichen Strafe verfiele E nicht Die kirchlich verhängten Strafenunterſtellen irgendwelchen Handel Uuiit Meßſtipendien oder eine
Uebertragung an andere Zelebranten unter Zurückhaltung eines Teils
des Iu Empfang 9e  1  1  N Stipendiums. Von ſolchen Machen⸗
chaften iſt aber Iim vorliegenden Falle U die Rede. SolltenUnzuträglichkeiten oder Un wille der Pfarrangehörigen Qus dem
Verfahren 65 Pfarrer  —  8 entſtehen, V hätte der Ordinarius von ſeinerGewalt Gebrauch 3u nachen, dem Pfarrer ſeine Praxi I en
ieten und denſelben U mahnen, den einzelnen reie Hand 3u TI.

laſſen,für Einzelanliegen Meßſtipendien anzubieten oder für beſtimmte
Anliegen Im Verein mit andern. Würden dem Pfarrer dann 1viele Stipendien gegeben, 0 0 Eer entweder für rechtzeitige er⸗
ſendung an andere Prieſter 3u ſorgen, und 1 müßte den Stipendien⸗gebern bedeuten, zumal venn EL oder die anderen Prieſter erſt nachlängerem Aufſchub von bd ſoundſoviel Monaten die Meſſen 5  elebrieren könnten. Stimmen erſtere bei, ˙⁰ iſt der Pfarrer zum Verſand
und Aufſchub berechtigt.

Valkenburg (Holland) Aug Lehmku E 8.3
III (Eine Eheſchließung ohne den uſtändigen Pr

ſt bei

Unmöglichkeit der Ziviltrauung angeblid die Entſcheidung


